
HINWEIS

Der Zugriff auf diesen Bericht unterliegt den unten genannten Bedingungen. 
Wenn Sie diesen Bedingungen zustimmen, klicken Sie bitte auf das Symbol 
"Ich stimme zu", um auf den Bericht zuzugreifen.
Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind, schließen Sie bitte 
dieses Dokument und wenden Sie sich an Ihren CLIENT-Vertreter.

BEDINGUNGEN:

• Ich erkenne an, dass die Leistung der KPMG ausschließlich auf Basis 
der vertraglichen Vereinbarung mit dem Kunden erfolgte. Mir ist bekannt, 
dass dem Auftrag die Allgemeinen Auftragsbedingungen für 
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 
1. Januar 2017 zu Grunde lagen, aus welchen sich u.a. Regelungen zur 
Begrenzung der Haftung von KPMG ergeben. Ich erkenne diese Regelungen 
im Verhältnis zu mir an.

• Ich werde den Zugriff auf den Bericht vertraulich behandeln und keinem 
Dritten zugänglich machen. Dritte im Sinne dieser Vereinbarung sind 
allerdings nicht mein gesetzlicher Abschlussprüfer, eine gesetzlich 
vorgesehene Aufsichts- oder Kontrolleinrichtung sowie mein Rechtsberater, 
soweit ich diesen nicht ohne Zustimmung von KPMG von seiner 
berufsrechtlichen Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit entbinde. 
Eine eigenverantwortliche Verwendung der Informationen (oder Teile davon) 
mit Referenz auf KPMG als Quelle in Schriftstücken, die an Dritte 
weitergegeben werden sollen, ist ausgeschlossen. 
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Sie, die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, (nachfolgend auch „die Gesellschaft“) haben 
uns beauftragt, eine betriebswirtschaftliche Prüfung in Form eines Reasonable Assurance Engage-
ments gemäß des International Standard on Assurance Engagements „Assurance engagements 
other than audits or reviews of historical financial information“ (ISAE 3000) der von Ihnen nach den 
Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Ände-
rung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Capital Requirements Regulation – CRR (alt)) bzw. ab 
dem 28. Juni 2021 nach den Vorschriften der VO (EU) Nr. 2019/876 vom 20. Mai 2019 (Capital 
Requirements Regulation – CRR (neu)) ermittelten Risikogewichte bzw. risikogewichteten Positi-
onsbeträge (nachfolgend „die ermittelten Kennziffern“) nach dem Standardansatz und die Fremd-
währungspositionen für ausgewählte von Ihnen verwaltete Investmentvermögen durchzuführen und 
über das Prüfungsergebnis zu Gunsten desjenigen Kredit- bzw. Finanzdienstleistungsinstituts, das 
Anteilscheine an dem oben genannten Investmentvermögen hält (nachfolgend „bestimmungsge-
mäßer Dritter“), zu berichten. Darüber hinaus wurden wir beauftragt, die vorgelegte Berechnung 
des risikogewichteten Positionsbetrages nach Art. 132a Abs. 1, 2 bzw. 3 CRR im prozentualen 
Verhältnis zum Fondsvermögen hinsichtlich der zutreffenden rechnerischen Ermittlung in unser Ur-
teil mit einzubeziehen. Die von der Gesellschaft ermittelten Kennziffern dienen dem bestimmungs-
gemäßen Dritten zur Ermittlung der Eigenmittelanforderungen nach Maßgabe der CRR.  


Der Auftrag umfasst nicht die Prüfung der Vollständigkeit und die Richtigkeit der zu Grunde liegen-
den Daten.  


KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
THE SQUAIRE / Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main 


Geschäftsführung 
Deka Investment GmbH 
Mainzer Landstraße 16 
60325 Frankfurt am Main 
 


 


3. Juni 2022 


Ihr Zeichen Unser Zeichen Ansprechpartner  
 
 


FS/ES/MS 
 


Elmar Schobel  
Martin Steinbrenner 


 


Prüfungsvermerk des unabhängigen Prüfers über eine betriebswirtschaftliche Prüfung 
der Risikogewichtung und der Fremdwährungspositionen des Investmentvermögens 
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF 


An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, 
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Auf Grundlage dieses Auftrages haben wir die nachfolgend dargestellten, von der Gesellschaft  
für das oben genannte Investmentvermögen für den Zeitraum vom 1. März 2021 bis zum  
28. Februar 2022 ermittelten Kennziffern nach dem Standardansatz sowie die Fremdwährungspo-
sitionen geprüft.  


Die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, hat für das von ihr verwaltete Investmentvermögen 
die Risikogewichte bzw. risikogewichteten Positionsbeträge gemäß dem Standardansatz wie folgt 
ermittelt. 


ohne Haftungsverbund 


Stichtag Risikogewicht  


in % des Fonds-
vermögens nach 


CRR (alt) 


Risikogewichteter 
Positionsbetrag 
gemäß Art. 132a 
Abs. 1 bis 3 CRR 


(neu) 


Risikogewichteter 
Positionsbetrag ge-
mäß Art. 132a Abs. 
1 bis 3 CRR (neu) in 
% des Fondsvermö-


gens 


Risikogewicht in % 
des Fondsvermögens 


gemäß  


Art. 132c Abs. 1 CRR 
(neu)  


23. März 2021 0,67 - - - 


22. Juni 2021 - 529.124,51 1,54 1,54 


22. September 2021 - 488.433,48 1,91 1,91 


20. Dezember 2021 - 145.606,25 0,98 0,98 


 


 


mit Haftungsverbund 


Stichtag Risikogewicht  


in % des Fonds-
vermögens nach 


CRR (alt) 


Risikogewichteter 
Positionsbetrag 
gemäß Art. 132a 
Abs. 1 bis 3 CRR 


(neu) 


Risikogewichteter 
Positionsbetrag ge-
mäß Art. 132a Abs. 
1 bis 3 CRR (neu) in 
% des Fondsvermö-


gens 


Risikogewicht in % 
des Fondsvermögens 


gemäß  


Art. 132c Abs. 1 CRR 
(neu)  


23. März 2021 0,00 - - - 


22. Juni 2021 - 0,00 0,00 0,00 


22. September 2021 - 0,00 0,00 0,00 


20. Dezember 2021 - 0,00 0,00 0,00 
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Fremdwährungspositionen bestanden nach den Unterlagen der Gesellschaft für das von ihr verwal-
tete Investmentvermögen an allen Stichtagen nicht. 


Zur Erstellung dieses Prüfungsvermerks hat uns die Gesellschaft alle erforderlichen Nachweise 
über die Ermittlung der Risikogewichte bzw. risikogewichteten Positionsbeträge und Fremdwäh-
rungspositionen zur Verfügung gestellt. 


Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 


Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind für die Ermittlung der Risikogewichte bzw. der  
risikogewichteten Positionsbeträge nach dem Standardansatz und der Fremdwährungspositionen 
in Übereinstimmung mit den Vorschriften der CRR verantwortlich. Diese Verantwortung umfasst 
auch die Konzeption, Implementierung und Aufrechterhaltung wirksamer interner Kontrollen, um 
eine Ermittlung der Kennziffern zu ermöglichen, die frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten – falschen Angaben ist, sowie die Verwendung einer angemessenen Datengrund-
lage, angemessene Ermittlungsgrundsätze sowie die Vornahme von sachgerechten Schätzungen. 


Verantwortung des Prüfers 


Unsere Aufgabe ist es, eine betriebswirtschaftliche Prüfung durchzuführen und auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung ein Urteil mit hinreichender Sicherheit über die Ermittlung der 
Risikogewichte bzw. risikogewichteten Positionsbeträge gemäß Art. 132 Abs. 4 lit. c CRR in der 
Fassung ab dem 28. Juni 2021 gültigen bzw. nach Artikel 132 Abs. 5 Satz 3 CRR in der bis zum 
27. Juni 2021 gültigen Fassung („CRR (alt)“) und der Fremdwährungspositionen gemäß Art. 353 
Abs. 2 Satz 2 CRR abzugeben. Unsere Prüfung umfasste nicht die Beurteilung der Ordnungsmä-
ßigkeit der von branchenüblichen Informationsanbietern zur Verfügung gestellten und in die Ermitt-
lung der Kennziffern eingehenden Daten. Gleiches gilt hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit Berech-
nungen Dritter im Sinne des Art 132 Absatz 4 CRR neu bei deren Einbezug in die Berechnung des 
Risikogewichts bzw. des risikogewichteten Positionsbetrages.  


Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem International Standard on Assurance  
Engagements ISAE 3000 (Revised) „Assurance Engagements Other Than Audits Or Reviews  
Of Historical Financial Information” (ISAE 3000 rev.) als Reasonable Assurance Engagement  
durchgeführt. Danach haben wir die Berufspflichten einzuhalten und den Auftrag unter Beachtung 
des Grundsatzes der Wesentlichkeit so zu planen und durchzuführen, dass wir unser Prüfungsurteil 
mit hinreichender Sicherheit abgeben können.  
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Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Prüfers. Bei der Fest-
legung der Prüfungshandlungen werden unsere Kenntnisse über die Verwaltung des Investment-
vermögens sowie unsere Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Dies schließt die Beur-
teilung der Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Angaben in der 
Berechnung der Risikogewichte bzw. risikogewichteten Positionsbeträge und Fremdwährungsposi-
tionen ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Wirtschaftsprüfer das interne Kon-
trollsystem, das relevant ist für die Aufstellung der Berechnungen der Risikogewichte bzw. risikoge-
wichteten Positionsbeträge und Fremdwährungspositionen. Ziel hierbei ist es, Prüfungshandlungen 
zur Prüfung der Berechnung der Risikogewichte bzw. risikogewichteten Positionsbeträge zu planen 
und durchzuführen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, ein Prü-
fungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.  


Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des für die Berechnung der Risikogewichte bzw. 
risikogewichteten Positionsbeträge und Fremdwährungspositionen relevanten internen Kontrollsys-
tems und die Nachweise zu den Risikogewichten bzw. risikogewichteten Positionsbeträgen und 
Fremdwährungspositionen überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung um-
fasst die Beurteilung der jeweils angewandten aufsichtsrechtlichen Grundsätze, die sich aus den 
Vorgaben gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 und Teil 3 Titel IV Kapitel 3 der CRR sowie Auslegungs-
entscheidungen der Aufsichtsbehörden ergeben. Dabei haben wir unter anderem die Bildung von 
Adressenausfallrisikopositionen, die Bestimmung der Risikopositionswerte, die Zuordnung von Ri-
sikopositionen zu Risikopositionsklassen und die Zuordnung der Risikogewichte bzw. risikogewich-
teten Positionsbeträge zu den Risikopositionen sowie die Elemente der Fremdwährungspositionen 
nachvollzogen. 


Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Be-
urteilung bildet. 


Sicherung der Unabhängigkeit und Qualität des Prüfers 


Bei der Durchführung des Auftrags haben wir die Anforderungen an Unabhängigkeit und Qualitäts-
sicherung aus den nationalen gesetzlichen Regelungen und berufsständischen Verlautbarungen, 
insbesondere der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer sowie des IDW 
Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfer-
praxis (IDW QS 1) beachtet. 


Grundlagen der Einschränkung des Prüfungsurteils 


Hinsichtlich der Ermittlung der Risikogewichte gemäß der in Art. 132c Absatz 1 CRR (neu) festge-
legten Methode ergibt sich folgender Sachverhalt: 
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Nach Auffassung der Gesellschaft führt die Berechnungsformel des Art. 132c CRR (neu) zu einer 
unzulässigen Arbitrage durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (und gegebenenfalls 
Wertpapierleihgeschäften) und damit zu einem zu niedrigen Risikogewicht. Sie hat daher eine kon-
servative Berechnungsmethode gewählt, die auf kennzahlmindernde Formelbestandteile, die auf 
dem Einsatz von Derivaten beruhen, verzichtet. Konkret wird bei der Berechnung nach Art. 132c 
CRR wie folgt vorgegangen: der „Risikopositionswert der Risikopositionen des OGA (= „E“ im Nen-
ner der Formel)“ setzt sich in der Ermittlung der Gesellschaft nur aus bilanziellen Risikopositionen 
zusammen, außerbilanzielle Risikopositionen werden nicht berücksichtigt. Durch diese Vorgehens-
weise wird das Risikogewicht nach Art. 132c Absatz 1 CRR (neu) rechnerisch in allen Fällen höher 
angesetzt.  


Die von der Gesellschaft ermittelten Risikogewichte gemäß der in Art. 132c Absatz 1 CRR (neu) 
festgelegten Methode entsprechen rechnerisch dem „risikogewichteten Positionsbetrag nach 
Art. 132a Absatz 1, 2 bzw. 3 CRR im prozentualen Verhältnis zum Fondsvermögen“. 


Eingeschränktes Prüfungsurteil 


Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse wurden 


- die Risikogewichte bzw. risikogewichteten Positionsbeträge gemäß der in Art. 132a  
Absatz 1, 2 bzw. 3 CRR (neu) bzw. Art. 132 Absatz 4 CRR (alt) festgelegten Methode 
(Transparenzansatz) sowie der risikogewichtete Positionsbetrag nach Art. 132a  
Absatz 1, 2 bzw. 3 CRR im prozentualen Verhältnis zum Fondsvermögen, 


- die Risikogewichte gemäß der in Art. 132c Absatz 1 CRR (neu) festgelegten Methode  


- die Fremdwährungspositionen gemäß Art. 353 Absatz 1 CRR 


für den genannten Zeitraum in allen wesentlichen Belangen – mit Ausnahme der im vorhergehen-
den Abschnitt „Grundlagen der Einschränkung des Prüfungsurteils“ dargestellten Einschränkung 
hinsichtlich der Risikogewichte der in Art. 132 c Absatz 1 CRR (neu) festgelegten Methode– zutref-
fend ermittelt. 


Ergänzender Hinweis 


Ohne unser Urteil einzuschränken weisen wir darauf hin, dass diese Berechnungen auf ungeprüften 
Daten beruhen. Insofern kann ein Fehler in diesen Daten eine abweichende Risikogewichtung 
und/oder abweichende Fremdwährungspositionen zur Folge haben. 


Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass die Gesellschaft bei der Bestimmung des Risikogewichts 
bzw. risikogewichteten Positionsbetrages eine Nullgewichtung von Intragruppenforderungen ge-
mäß Art. 113 Abs. 7 CRR vorgenommen hat. Dieser Prüfungsvermerk ist somit ausschließlich für 
solche Institute bestimmt, die Mitglied des Sicherungssystems des Deutschen Sparkassen- und 
Giroverbandes e. V. (DSGV) sind. 
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Verwendungsbeschränkung, Haftungsbeschränkung 


Dieser Prüfungsvermerk ist zu Informationszwecken an die Deka Investment GmbH, Frankfurt am 
Main, gerichtet und darf in keinem anderen Zusammenhang als der Information desjenigen Kredit- 
bzw. Finanzdienstleistungsinstituts, das Anteilscheine an dem oben genannten Investmentvermö-
gen hält, (nachfolgend „bestimmungsgemäßer Dritter“) über die von der Gesellschaft ermittelten 
Risikogewichte bzw. risikogewichteten Positionsbeträge nach dem Standardansatz und Fremdwäh-
rungspositionen verwendet werden.  


Der Weitergabe unseres Prüfungsvermerks an Dritte/Anleger stimmen wir unter der Maßgabe zu, 
dass diese die zwischen uns getroffene Haftungsvereinbarung im Verhältnis zu sich anerkennen. 
Hierzu wird folgende Weitergabevereinbarung getroffen: KPMG stellt Ihnen einen elektronischen 
Prüfungsvermerk zur Weitergabe an den Investor des Fonds zur Verfügung. Dieser bestätigt die 
Anerkenntnis der zwischen uns getroffenen Regelungen (einschließlich der Haftungsregelung unter 
Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen) und deren Geltung im Verhältnis zu uns. Im nächsten 
Schritt erhält er dann Zugang zum Prüfungsvermerk.  


Eine Weitergabe unseres Prüfungsvermerks darf jedoch nur im Einzelfall wie beschrieben und ins-
besondere nicht über Serviceanbieter oder öffentlich zugängliche Internetseiten erfolgen. Unser 
Prüfungsvermerk wird ausschließlich an die Gesellschaft für den oben genannten Zweck gerichtet 
sein. Eine anderweitige Verwendung ist ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für eine Offenle-
gung gegenüber Dritten oder ihre Verwendung in Verkaufsprospekten oder anderen gleichartigen 
öffentlichen Dokumenten oder Medien.  


 


Frankfurt am Main, den 3. Juni 2022 


 


Anlage 
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 


  
KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
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